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Beratung und Beschlussfassung 

Stadtvertretung 
 

Betreff 

Prüfantrag | Radwegenetz Weststadt 

 

Beschlussvorschlag 

Die Stadtvertretung nimmt das Ergebnis zur Kenntnis. 
 

 

Begründung 

Die Stadtvertretung hat in ihrer 19. Sitzung am 30.08.2021 unter TOP 39.4 zur Drucksache 
00191/2021 Folgendes beschlossen: 
 
Der Oberbürgermeister wird mit der Prüfung beauftragt, ob und unter welchen 
Voraussetzungen 

1.) das Schulzentrum Weststadt über die Johannes-R.-Becher-Straße direkt an das 
Radwegenetz von der Lübecker Straße aus angeschlossen werden kann und 

2.) ein größerer Fahrradparkplatz vor dem Goethegymnasium eingerichtet werden kann. 

Die Ergebnisse der Prüfung und die entsprechenden Umsetzungen sind der Stadtvertretung  

spätestens zu ihrer Sitzung am 6. Dezember 2021 vorzulegen. 

 
 
Hierzu wird mitgeteilt: 
 
Die Johannes-R.-Becher-Straße liegt in der Tempo 30-Zone Weststadt. Der Abschnitt ist 
grundsätzlich ausreichend breit, sodass Radfahrer und Kfz-Verkehr sich gegenseitig nicht 
behindern, das Verkehrsaufkommen ist gering und nach den Empfehlungen für 
Radverkehrsanlagen (ERA) ist Mischverkehr auf der Fahrbahn bei 30km/h gut verträglich. 
Ein besonderes Risiko ist nicht erkennbar. Eine Verbesserung ist mittels der Verbreiterung 
der Einfahrt in die Johannes-R.-Becher-Straße und eine Markierung eines kurzen 
Schutzstreifens im Einfahrtsbereich vorgesehen. Die Umsetzung erfolgt im dritten Quartal 
2022.  
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Die Radfahrer aus Richtung Robert-Beltz-Straße (30 km/h)  haben bis zur Kreuzung Robert-
Beltz-Str./ Lübecker Str. eine markierte Radführung, können also unter Nutzung der 
vorgezogenen Radaufstellfläche an der Kreuzung aus der Robert-Beltz-Straße auf der 
Fahrbahn geradeaus in die Johannes-R.-becher-Straße einfahren. Radfahrer auf der 
Lübecker Straße (30km/h) aus Richtung Obotritenring kommend, können den Schutzstreifen 
nutzen und müssen sich an der Kreuzung als Linksabbieger einordnen. Eine markierte, 
direkte Radführung (u.a. direkter Linksabbieger) ist eingerichtet, bekanntermaßen als Teil 
der Weiterführung des Schutzstreifens Lübecker Straße. 
Radfahrer auf der Lübecker Straße aus Richtung Friesensportplatz können den 
eingerichteten Radschutzstreifen auf der Fahrbahn nutzen und folgend in die Joh.-R.-
Becher-Str. einmünden. 
Die Errichtung eines größeren Fahrradparkplatzes vor dem Goethegymnasium wird derzeit 
nicht als erforderlich angesehen. 
Grundsätztlich strebt die Stadtverwaltung an, die Abstellsituation vor Schulen für Fahrräder 
zu verbessern. Entsprechende Prüfungen erfolgen fortlaufend. 
Die Beschlusskontrolle ist hiermit abgeschlossen. 
 

über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen im Haushaltsjahr 
 
Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen im Produkt: --- 
 
Die Deckung erfolgt durch Mehrerträge / Mehreinzahlungen bzw. Minderaufwendungen / 
Minderausgaben im Produkt: --- 
 
Die Entscheidung berührt das Haushaltssicherungskonzept: 
 

 ja 
Darstellung der Auswirkungen: 
 
 

 nein 
 
 

Anlagen: 
 
--- 
 

 
 
gez. Dr. Rico Badenschier 
Oberbürgermeister 
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